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Umsatzsteuer für jPöR 

� Anpassung der deutschen Rechtsprechung an die europäische Mehrwertsteuer-
Richtlinie 

� Abschaffung der Sonderstellung jPöR im UStG (BgA findet keine Anwendung mehr)

� jPöR sind grundsätzlich Unternehmer 

� § 2b UStG regelt die Ausnahmen und prüft die Wettbewerbsverzerrung

Fazit: jede entgeltliche Leistung muss steuerlich gewürdigt werden

Warum

� Fristverlängerung: ab 1.1.2025 gilt das neue Recht verpflichtend und ausnahmslos für 

ALLE

� 2 Jahre lang darf (freiwillig) noch das alte Recht angewendet werden

� ab 01.01.2023 werden WIR das neue Recht anwenden und die Umsatzsteuer 

einführen

Wann



Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung 
Es besteht eine gesetzliche Vorgabe eine bestimmte 

Aufgabe wahrzunehmen und auch wie diese auszuführen 

ist.

z.B. Pass- und Meldewesen, Ordnungsrecht, 

Denkmalschutz, Bauaufsicht 

Freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben
Gemeinde entscheidet ob und wie sie die Aufgaben 

wahrnehmen möchte.

z.B. Einrichtungen sportlicher, kultureller oder 

gesellschaftlicher Natur (Sportplätze, Schwimmbad, 

Theater, Bücherei, Märkte, Dorfgemeinschaftshaus, 

Tourismus)

Pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben
Es besteht eine gesetzliche Vorgabe, die die Gemeinden 

verpflichtet, eine bestimmte Aufgabe wahrzunehmen.

Die Art und Weise der Durchführung ist der Gemeinde 

freigestellt.

z.B. Bauleitplanung, Schulen, Kitas, Friedhof, 

Brandschutz, Abwasserbeseitigung, Abfallentsorgung, 

Sozial- und Jugendhilfe
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zukünftig unterliegen der USt folgende Fälle

FB 1 (Zentrale Dienste)

� Werbeleistungen (Werbung auf Dienstfahrzeugen) 19%

� Erstellung von Kopien für Bürger, Vereine, andere Gemeinden (19%)

� Personalgestellung/Arbeitnehmerüberlassung (19%)

FB 2 (Bürgerservice und Ordnung)

� Verkauf von Stammbüchern, Chroniken, Flaggen (7%,19%)

� Einnahmen / Provision aus dem Fotofix-Automat (19%)

� Standgelder für Märkte, Stellplätze Hähnchenwagen (steuerfrei)

� Vermietung Bürgergemeinschaftshaus (steuerfrei)

� Grünabfall-Sammelstelle, Entsorgung Grünabfall (19%)

FB 3 (Finanzen)

� Zinsen, Dividenden (steuerfrei)

� Konzessesionsabgabe (19%)

� Grabpflege (19%)

� Trinkwasserversorgung Heidgraben (7%)

� Schulverband: Erträge aus dem Cafeteria- Verkauf (steuerfrei)



zukünftig unterliegen der USt folgende Fälle

FB 4 (Kultur und Soziales)

� Vermietung gemeindliche Räume (Schule, Kita) -> steuerfrei

� Konzert in Moorrege (7%)

� Seniorenausfahrten (Differenzbesteuerung -> nicht steuerbar)

� Sommerferienfreizeit für Kinder (steuerfrei oder nicht steuerbar)

FB 5 (Bauen und Liegenschaften)

� Vermietung von Grundstücken, Wohnungen und Lagerräume, Funkmast (steuerfrei)

� Nutzungsüberlassung von Sportstätten, Kegelbahn, Minigolf (19%)

� Verkauf von Grundstücken (Kauf mit Absicht es weiterzuverkaufen – steuerfrei)

� Einnahme aus E-Ladestation (19%)

� Holzverkauf (5,5%)

� Einnahmen aus Stromeinspeisung (19%)

� Pachteinnahme Gasstätte am Himmelsbarg (steuerfrei)



Umsatzsteuer für jPöR 

� Positiv: Vorsteuerabzug

� ausgewiesene MwSt auf eingehende Rechnungen

� mit direkter Zuordnung zu einem steuerpflichtigen Umsatz (7% oder 19% USt)

� wird vom Finanzamt zurück erstattet

� Folge:

� Aufwendungen können um den Steuerbetrag reduziert werden

� Defizitschmälerung bzw. Gewinnerhöhung


